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Schießordnung zum Korpsschießen 
(Stand März 2022) 

 
 
Die Anmeldung der einzelnen Züge vor Ort erfolgt durch die Zugführer oder dem 
Mannschaftsführer. Das Schießgeld beträgt 15,- €.  
 
Evtl. Änderungen der Teammitglieder werden noch berücksichtigt. Die Änderungen 
dürfen nur vom Schießmeister des Neusser Jägerkorps oder den von den Schieß-
meistern benannten Personen durchgeführt werden. Werden die Änderungen nicht 
vor Schießbeginn angemeldet, gilt der betroffene Schütze von allen Wettbewerben 
als disqualifiziert. 
 
Die Schützen müssen nach der Anmeldung sofort mit dem Schießen beginnen. 
Die Schützen müssen AKTIVE Mitglieder im jeweiligen Jägerzug sein. 
 
Korpssieger können nur aktive Mitglieder werden, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Schützen, die bereits Korpssieger geworden sind, sind mindestens 5 Jahre 
von einem weiteren Gewinn der Siegerwürde ausgeschlossen. 
 
Geschossen wird mit Luftgewehren, stehend aufgelegt. 
 
Unabhängig von der Anzahl der Wettbewerbe, die ein Schütze absolviert, sind insge-
samt maximal 5 Probeschüsse erlaubt. 
 
Ein Probeschießen an diesem Tag ist auf der Schießanlage nicht möglich.  
 
Die Standaufsicht unterstützt den Schützen bei der elektronischen Anmeldung am 
Schießstand. 
 
Pro Schuss ist eine maximale Zeit von 1,5 min vorgegeben. 
Der Schütze muss sein gesamtes Programm hintereinander durchschießen. 
 
Der Schießstand darf nur vom Schützen selber belegt sein. Die einzigen Ausnahmen 
sind die Schießmeister des Neusser Jägerkorps und die Standaufsicht. 
 
Die Standaufsicht wird von den Schießmeistern des Neusser Jägerkorps benannt. 
 
Schießjacken, Schießwesten und Schießhandschuhe etc. sind nicht gestattet. 
 
In der Seniorenklasse (Ü52) ist es Schützen, die ihr 65. Lebensjahr vollendet haben, 
gestattet ihr Programm optional im Sitzen zu absolvieren. Alle anderen Wettbewerbe 
sind davon ausdrücklich ausgeschlossen. 


